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 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §376 Z11 Abs2;

GewO 1973 §79;

Rechtssatz

Ausführungen, dass die belangte Behörde die für die Anwendung des § 376 Z 11 Abs 2 GewO

entscheidungswesentliche Frage, ob der Eintritt gesundheitsgefährdender Lärmimmissionen durch die

gegenständliche Betriebsanlage vor dem Inkrafttreten der GewO 1973 auszuschließen gewesen wäre, nicht geprüft hat

(zur Frage der Genehmigungspflicht nach der GewO 1859).
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